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(54) Elektronischer Parkschein

(57) Unter Verwendung eines elektronisches Regi-
ster (SP), das für darin registrierte Fahrzeuge Informa-
tion enthält, aus der jeweils eine Ablaufzeit bestimmbar
ist, bis zu der ein in einem Abstellbereich (K1) abgestell-
tes Fahrzeug (A1) gemäß für den Abstellbereich gelten-
den Vorschriften, insbesondere betreffend eine Parkge-
bühr und/oder eine maximale Abstelldauer, abgestellt
werden kann, erfolgt die Registrierung eines Fahrzeugs
(A1) in dem Abstellbereich (K1) sowie die Überprüfung
eines in einem Abstellbereich (K1) abgestellten Fahr-
zeugs (A1) hinsichtlich des Umstands, ob dieses in
Übereinstimmung mit den Vorschriften für diesen Ab-
stellbereich abgestellt ist; das Register (SP) kann ins-
besondere seitens einer an ein Telekommunikations-
netz (MFN,IPN) anbindbaren Servereinrichtung reali-
siert sein. Zur Registrierung eines Fahrzeugs (eines
"elektronischen Parkscheins") werden aufgrund einer
Anmeldenachricht betreffend ein Fahrzeug (A1) Infor-
mationen erstellt, aus denen für das Fahrzeug eine Ab-
laufzeit für das Abstellen gemäß den Vorschriften be-
stimmbar ist, und in das elektronische Register (PR) ein-
getragen. Aufgrund einer Anfragenachricht betreffend
das Fahrzeug (A1) kann eine Überprüfung unter Abfra-
ge des elektronischen Registers (PR) erfolgen; ergibt
diese Überprüfung, dass das Fahrzeug vorschriftswid-
rig abgestellt ist, wird eine entsprechende Ahndung ein-
geleitet.
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